
Volksbegehren „Genderzwang verbieten-Volksbegehren“ 

 

Der Bundesverfassungsgesetzgeber möge beschließen, dass 

Genderleitlinien und Sprachregelungen in Schulen, FH-Unis, 

Universitäten und Ämtern nicht verpflichtend sind. Personen dürfen bei 

Nichtverwendung dieser Genderleitlinien und Sprachregeln keine 

Schlechterstellung in den genannten Körperschaften erfahren. Besonders 

darf es zu keinen schlechteren Noten und auch zu keinen Punkteabzügen 

bei diversen Arbeiten und Prüfungen kommen. Die Verwendung des 

generischen Maskulinums muss zulässig sein. 


